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Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in zweiter Lesung am 7. September 2005 im
Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 2005/…/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der
Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (optische Strahlung) (19. Einzelrichtlinie im Sinne

des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere Artikel 137 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1), vorgelegt nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Sicherheit und
Gesundheit am Arbeitsplatz,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im Vertrag ist vorgesehen, dass der Rat durch Richtlinien Mindestvorschriften erlassen kann, die die
Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt zur Gewährleistung eines höheren Schutzniveaus für die
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer zum Ziel haben. Diese Richtlinien sollten keine ver-
waltungsmäßigen, finanziellen oder rechtlichen Auflagen vorschreiben, die der Gründung und Entwick-
lung von kleinen und mittleren Unternehmen entgegenstehen.

(2) Die Mitteilung der Kommission über ihr Aktionsprogramm zur Anwendung der Gemeinschaftscharta
der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer sieht die Festlegung von Mindestvorschriften zum Schutz
von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwir-
kungen vor. Das Europäische Parlament hat im September 1990 eine Entschließung zu diesem
Aktionsprogramm (4) verabschiedet, in der die Kommission insbesondere aufgefordert wurde, eine Ein-
zelrichtlinie für den Bereich der Gefährdung durch Lärm und Vibrationen sowie sonstige physikalische
Einwirkungen am Arbeitsplatz auszuarbeiten.

(3) Als ersten Schritt haben das Europäische Parlament und der Rat die Richtlinie 2002/44/EG vom
25. Juni 2002 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer
vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Vibrationen) (16. Einzelrichtlinie im Sinne des
Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (5) angenommen. Anschließend haben das Euro-
päische Parlament und der Rat die Richtlinie 2003/10/EG vom 6. Februar 2003 über Mindest-
vorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch
physikalische Einwirkungen (Lärm) (17. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richt-
linie 89/391/EWG) (6) angenommen. Danach haben das Europäische Parlament und der Rat die Richt-
linie 2004/40/EG vom 29. April 2004 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und
Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (elektro-
magnetische Felder) (18. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/
EWG) (7) angenommen.

(4) Aufgrund der Auswirkungen von optischer Strahlung auf die Gesundheit und die Sicherheit der Arbeit-
nehmer, insbesondere wegen der Schädigung der Augen und der Haut, wird nunmehr die Einführung
von Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch optische Strahlung als
notwendig angesehen. Durch diese Maßnahmen sollen nicht nur die Gesundheit und die Sicherheit
jedes einzelnen Arbeitnehmers geschützt, sondern für die gesamte Arbeitnehmerschaft der Gemein-
schaft ein Mindestschutz sichergestellt werden, um mögliche Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.

(1) ABl. C 77 vom 18.3.1993, S. 12 und ABl. C 230 vom 19.8.1994, S. 3.
(2) ABl. C 249 vom 13.9.1993, S. 28.
(3) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 20. April 1994 (ABl. C 128 vom 9.5.1994, S. 146), bestätigt am

16. September 1999 (ABl. C 54 vom 25.2.2000, S. 75), Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 18. April 2005
(ABl. C 172 E vom 12.7.2005, S. 26) und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 7. September 2005.

(4) ABl. C 260 vom 15.10.1990, S. 167.
(5) ABl. L 177 vom 6.7.2002, S. 13.
(6) ABl. L 42 vom 15.2.2003, S. 38.
(7) ABl. L 184 vom 24.5.2004, S. 1.
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(5) Ziel dieser Richtlinie ist unter anderem die Verhütung und frühzeitige Erkennung aller gesund-
heitsschädlichen Auswirkungen sowie die Verhütung jeglicher langfristigen gesundheitlichen
Risiken und jeglichen Risikos chronischer Erkrankungen aufgrund der Einwirkung von optischer
Strahlung.

(6) In dieser Richtlinie werden Mindestvorschriften festgelegt, so dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit
haben, unter dem Aspekt des Arbeitnehmerschutzes strengere Bestimmungen beizubehalten oder zu
erlassen, insbesondere niedrigere Expositionsgrenzwerte festzulegen. Die Umsetzung dieser Richtlinie
darf nicht als Begründung für einen Rückschritt gegenüber der bestehenden Situation in jedem ein-
zelnen Mitgliedstaat herangezogen werden.

(7) Ein System zum Schutz vor der Gefährdung durch optische Strahlung sollte darauf beschränkt sein, die
zu erreichenden Ziele, die einzuhaltenden Grundsätze und die zu verwendenden grundlegenden Werte
ohne übermäßige Einzelheiten festzulegen, damit die Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden, die
Mindestvorschriften in gleichwertiger Weise anzuwenden.

(8) Eine Verringerung der Exposition gegenüber optischer Strahlung lässt sich wirksamer erreichen, wenn
bereits bei der Planung der Arbeitsplätze Präventivmaßnahmen ergriffen werden und die Arbeitsmittel
sowie die Arbeitsverfahren und -methoden so gewählt werden, dass die Gefahren vorrangig bereits am
Entstehungsort verringert werden. Bestimmungen über Arbeitsmittel und Arbeitsmethoden tragen
somit zum Schutz der betroffenen Arbeitnehmer bei. Im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen
der Gefahrenverhütung gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni
1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (1) hat der kollektive Gefahrenschutz Vorrang vor dem indivi-
duellen Gefahrenschutz.

(9) Die Arbeitgeber sollten Anpassungen an den technischen Fortschritt und den wissenschaftlichen
Kenntnisstand auf dem Gebiet der durch die Einwirkung optischer Strahlung entstehenden Gefahren
vornehmen, um den Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer zu verbessern.

(10) Da es sich bei der vorliegenden Richtlinie um eine Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1
der Richtlinie 89/391/EWG handelt, finden unbeschadet strengerer und/oder spezifischerer Vor-
schriften dieser Richtlinie die Bestimmungen jener Richtlinie auf den Bereich der Exposition von
Arbeitnehmern gegenüber optischer Strahlung Anwendung.

(11) Die vorliegende Richtlinie leistet einen konkreten Beitrag zur Verwirklichung der sozialen Dimension
des Binnenmarktes.

(12) Ergänzende Bemühungen sowohl hinsichtlich der Förderung des Grundsatzes einer besseren Recht-
setzung als auch zur Sicherstellung eines hohen Schutzniveaus lassen sich in den Fällen verwirklichen,
in denen die Produkte der Hersteller von Quellen optischer Strahlung und entsprechender Arbeits-
mittel den harmonisierten Normen entsprechen, die zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit
der Nutzer vor den von solchen Produkten ausgehenden Gefahren aufgestellt worden sind; es ist daher
nicht erforderlich, dass die Arbeitgeber die Messungen oder Berechnungen wiederholen, die bereits
vom Hersteller durchgeführt wurden, um die Einhaltung der in geltenden Gemeinschaftsrichtlinien
aufgeführten grundlegenden Sicherheitsanforderungen an diese Arbeitsmittel zu überprüfen, sofern
diese Arbeitsmittel in angemessener Weise und regelmäßig gewartet werden.

(13) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/
468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kom-
mission übertragenen Durchführungsbefugnisse (2) erlassen werden.

(14) Die Einhaltung der Expositionsgrenzwerte sollte ein hohes Schutzniveau in Bezug auf die möglichen
gesundheitlichen Auswirkungen der Einwirkung optischer Strahlung gewährleisten. Da jedoch die
Anwendung von Expositionsgrenzwerten und technischen Kontrollmaßnahmen im Falle der Exposi-
tion gegenüber natürlichen Quellen optischer Strahlung nicht zweckmäßig sein dürfte, sind Präventiv-
maßnahmen, darunter die Unterrichtung und Unterweisung der Arbeitnehmer, bei der Bewertung des
Risikos und der Verringerung der Risiken der Einwirkung von Sonnenstrahlung als kritisch anzusehen.

(1) ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1. Geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments
und des Rates (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1).

(2) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.

C 193 E/200 DE 17.8.2006Amtsblatt der Europäischen Union

Mittwoch, 7. September 2005



(15) Die Kommission sollte einen praktischen Leitfaden erstellen, um den Arbeitgebern, insbesondere den
Verantwortlichen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), das Verständnis der technischen
Bestimmungen dieser Richtlinie zu erleichtern. Die Kommission sollte sich bemühen, diesen Leit-
faden so rasch wie möglich fertig zu stellen, um die Annahme der Maßnahmen, die für die Umset-
zung dieser Richtlinie erforderlich sind, durch die Mitgliedstaaten zu erleichtern.

(16) Entsprechend Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung (1) wird
den Mitgliedstaaten empfohlen, für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der Gemeinschaft eigene
Tabellen aufzustellen, denen im Rahmen des Möglichen die Entsprechungen zwischen dieser Richtlinie
und den Umsetzungsmaßnahmen zu entnehmen sind, und diese zu veröffentlichen —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

ABSCHNITT I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Ziel und Geltungsbereich

(1) Mit dieser Richtlinie, der 19. Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/
EWG, werden Mindestanforderungen für den Schutz der Arbeitnehmer gegen tatsächliche oder mögliche
Gefährdungen ihrer Gesundheit und Sicherheit durch Einwirkung optischer Strahlung während ihrer Arbeit
festgelegt.

(2) Diese Richtlinie betrifft die Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern durch die
Exposition von Augen und Haut gegenüber optischer Strahlung.

(3) Die Richtlinie 89/391/EWG gilt unbeschadet strengerer und/oder spezifischerer Bestimmungen der
vorliegenden Richtlinie in vollem Umfang für den gesamten in Absatz 1 genannten Bereich.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) optische Strahlung jede elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich von 100 nm bis 1 mm.
Das Spektrum der optischen Strahlung wird unterteilt in ultraviolette Strahlung, sichtbare Strahlung und
Infrarotstrahlung:

i) ultraviolette Strahlung: optische Strahlung im Wellenlängenbereich von 100 nm bis 400 nm. Dieser
Bereich wird unterteilt in UV-A-Strahlung (315-400 nm), UVBStrahlung (280-315 nm) und UV-C-
Strahlung (100-280 nm);

ii) sichtbare Strahlung: optische Strahlung im Wellenlängenbereich von 380 bis 780 nm;

iii) Infrarotstrahlung: optische Strahlung im Wellenlängenbereich von 780 nm bis 1 mm. Der Bereich
der Infrarotstrahlung wird unterteilt in IR-A-Strahlung (780-1400 nm), IR-B-Strahlung (1400-
3 000 nm) und IR-C-Strahlung (3 000 nm-1 mm);

b) Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation — Lichtverstärkung durch stimulierte
Emission von Strahlung) jede Einrichtung, die dazu verwendet werden kann, elektromagnetische
Strahlung im Bereich der Wellenlänge optischer Strahlung in erster Linie durch einen Prozess kon-
rollierter stimulierter Emission zu erzeugen oder zu verstärken;

c) Laserstrahlung aus einem Laser resultierende optische Strahlung;

d) inkohärente Strahlung jede optische Strahlung außer Laserstrahlung;

e) Expositionsgrenzwerte Grenzwerte für die Exposition gegenüber optischer Strahlung, die unmittelbar
auf nachgewiesenen gesundheitlichen Auswirkungen und biologischen Erwägungen beruhen. Durch die
Einhaltung dieser Grenzwerte wird sichergestellt, dass Arbeitnehmer, die künstlichen Quellen optischer
Strahlung ausgesetzt sind, vor allen bekannten gesundheitsschädlichen Auswirkungen geschützt sind;

(1) ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1.
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f) Bestrahlungsstärke (E) oder Leistungsdichte die auf eine Fläche einfallende Strahlungsleistung je Flächen-
einheit, ausgedrückt in Watt pro Quadratmeter (W m −2);

g) Bestrahlung (H) das Integral der Bestrahlungsstärke über die Zeit, ausgedrückt in Joule pro Quadrat-
meter (J m −2);

h) Strahldichte (L) der Strahlungsfluss oder die Strahlungsleistung je Einheitsraumwinkel je Flächeneinheit,
ausgedrückt in Watt pro Quadratmeter pro Steradiant (W m −2 sr −1);

i) Ausmaß die kombinierte Wirkung von Bestrahlungsstärke, Bestrahlung und Strahldichte, der ein Arbeit-
nehmer ausgesetzt ist.

Artikel 3

Expositionsgrenzwerte

(1) Die Expositionsgrenzwerte für inkohärente Strahlung, die nicht aus natürlichen Quellen optischer
Strahlung stammt, entsprechen den in Anhang I festgelegten Werten.

(2) Die Expositionsgrenzwerte für Laserstrahlung entsprechen den in Anhang II festgelegten Werten.

ABSCHNITT II

PFLICHTEN DER ARBEITGEBER

Artikel 4

Ermittlung der Exposition und Bewertung der Risiken

(1) Im Rahmen seiner Pflichten gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/
EWG nimmt der Arbeitgeber im Falle der Exposition von Arbeitnehmern gegenüber künstlichen Quellen
optischer Strahlung eine Bewertung und erforderlichenfalls eine Messung und/oder Berechnung des Aus-
maßes der optischen Strahlung vor, der die Arbeitnehmer voraussichtlich ausgesetzt sind, so dass diejenigen
Maßnahmen ermittelt und angewendet werden können, die erforderlich sind, um die Überschreitung der geltenden
Exposition zu vermeiden. Die Bewertungs-, Mess- und/oder Berechnungsmethodik entspricht hinsichtlich
Laserstrahlung den Normen des internationalen Normierungsgremiums für Elektrotechnik/Elektronik (Inter-
national Electrotechnical Commission — IEC) und hinsichtlich inkohärenter Strahlung den Empfehlungen
der internationalen Beleuchtungskommission (International Commission on Illumination — CIE) und des
Europäischen Komitees für Normung (European Committee for Standardisation — CEN). In Expositions-
situationen, die von diesen Normen und Empfehlungen nicht abgedeckt sind, werden für die Bewertung,
Messung und/oder Berechnung bis zur Verfügbarkeit geeigneter EU-Normen oder -Empfehlungen vorhan-
dene nationale oder internationale wissenschaftlich untermauerte Leitlinien verwendet. In beiden Exposi-
tionssituationen können bei der Bewertung Angaben der Hersteller der Arbeitsmittel berücksichtigt werden,
wenn die Arbeitsmittel in den Geltungsbereich der einschlägigen Gemeinschaftsrichtlinien fallen.

(2) Im Falle der Exposition von Arbeitnehmern gegenüber natürlichen Quellen optischer Strahlung
erfolgt die Definition potentieller Verpflichtungen, die dem Arbeitgeber auferlegt werden, um das Risiko
für Gesundheit und Sicherheit zu bewerten, im Rahmen der Regelungsbefugnis der Mitgliedstaaten.

(3) Die Bewertungen, Messungen und/oder Berechnungen nach Absatz 1 müssen in angemessenen Zeit-
abständen von hierzu befähigten Diensten oder Personen geplant und durchgeführt werden, wobei hinsicht-
lich der erforderlichen befähigten Dienste oder Personen und der Anhörung und Beteiligung der Arbeit-
nehmer insbesondere die Artikel 7 und 11 der Richtlinie 89/391/EWG zu berücksichtigen sind. Die aus den
Bewertungen resultierenden Daten, einschließlich der Daten aus den Messungen und/oder Berechnungen der
Exposition nach Absatz 1, werden in einer geeigneten Form gespeichert, die eine spätere Einsichtnahme
ermöglicht.

(4) Nach Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 89/391/EWG berücksichtigt der Arbeitgeber bei der Risiko-
bewertung insbesondere Folgendes:

a) Ausmaß, Wellenlängenbereich und Dauer der Exposition gegenüber künstlichen Quellen optischer
Strahlung;

b) die in Artikel 3 dieser Richtlinie genannten Expositionsgrenzwerte;
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c) alle Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern, die besonders gefährdeten
Risikogruppen angehören;

d) alle möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer, die sich aus dem
Zusammenwirken zwischen optischer Strahlung und fotosensibilisierenden chemischen Stoffen am
Arbeitsplatz ergeben können;

e) alle indirekten Auswirkungen wie vorübergehende Blendung, Explosion oder Feuer;

f) die Verfügbarkeit von Ersatzausrüstungen, die so ausgelegt sind, dass das Ausmaß der Exposition
gegenüber künstlicher optischer Strahlung verringert wird;

g) einschlägige Informationen auf der Grundlage der Gesundheitsüberwachung einschließlich, im Rahmen
des Möglichen, veröffentlichter Informationen;

h) die Exposition gegenüber optischer Strahlung aus mehreren künstlichen Quellen;

i) eine Klassifizierung für den Einsatz von Lasern gemäß der einschlägigen IEC-Norm und für alle
künstlichen Strahlungsquellen, die ähnliche Schädigungen hervorrufen können wie ein Laser der
Klassen 3B oder 4, jede entsprechende Klassifizierung;

j) die Informationen der Hersteller von Quellen optischer Strahlung und entsprechender Arbeitsmittel
gemäß den Bestimmungen der einschlägigen Gemeinschaftsrichtlinien.

(5) Der Arbeitgeber muss im Besitz einer Risikobewertung gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a der
Richtlinie 89/391/EWG sein und ermitteln, welche Maßnahmen gemäß den Artikeln 5 und 6 der vorlie-
genden Richtlinie zu treffen sind. Die Risikobewertung ist gemäß nationalen Vorschriften und Praktiken auf
einem geeigneten Datenträger zu dokumentieren; sie kann eine Begründung des Arbeitgebers einschließen,
wonach eine detailliertere Risikobewertung aufgrund der Art und des Umfangs der Risiken im Zusammen-
hang mit optischer Strahlung nicht erforderlich ist. Die Risikobewertung ist regelmäßig zu aktualisieren,
insbesondere wenn bedeutsame Veränderungen eingetreten sind, so dass sie veraltet sein könnte, oder
wenn sich eine Aktualisierung aufgrund der Ergebnisse der Gesundheitsüberwachung als erforderlich erweist.

Artikel 5

Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung der Risiken

(1) Unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts und der Verfügbarkeit von Mitteln zur Begren-
zung der Gefährdung am Entstehungsort muss die Gefährdung aufgrund der Einwirkung künstlicher
optischer Strahlung ausgeschlossen oder auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Die Verringerung der Gefährdung aufgrund der Einwirkung künstlicher optischer Strahlung stützt sich auf
die in der Richtlinie 89/391/EWG festgelegten allgemeinen Grundsätze der Gefahrenverhütung.

(2) Sofern bei der gemäß Artikel 4 Absatz 1 durchgeführten Risikobewertung für die Exposition von
Arbeitnehmern gegenüber künstlichen Quellen optischer Strahlung das Risiko einer Überschreitung der
Expositionsgrenzwerte festgestellt wird, muss der Arbeitgeber ein Aktionsprogramm mit technischen und/
oder organisatorischen Maßnahmen ausarbeiten und durchführen, um zu verhindern, dass die Einwirkung
die Grenzwerte überschreitet, und dabei insbesondere Folgendes berücksichtigen:

a) alternative Arbeitsverfahren, durch die die Gefährdung durch optische Strahlung verringert wird;

b) gegebenenfalls die Auswahl von Arbeitsmitteln, die in geringerem Maße optische Strahlung emittieren,
unter Berücksichtigung der auszuführenden Arbeit;

c) technische Maßnahmen zur Verringerung der Einwirkung optischer Strahlung, erforderlichenfalls auch
unter Einsatz von Verriegelungseinrichtungen, Abschirmungen oder vergleichbaren Gesundheits-
schutzvorrichtungen;

d) angemessene Wartungsprogramme für Arbeitsmittel, Arbeitsplätze und Arbeitsplatzsysteme;

e) die Gestaltung und Auslegung der Arbeitsstätten und Arbeitsplätze;
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f) die Begrenzung der Dauer und des Ausmaßes der Exposition;

g) die Verfügbarkeit geeigneter persönlicher Schutzausrüstung;

h) die Anweisungen des Herstellers der Arbeitsmittel, wenn diese unter einschlägige Gemeinschaftsrichtlinien
fallen.

(3) Auf der Grundlage der gemäß Artikel 4 durchgeführten Risikobewertung werden Arbeitsplätze, an
denen Arbeitnehmer optischer Strahlung aus künstlichen Quellen von einem Ausmaß ausgesetzt sein
könnten, das die Expositionsgrenzwerte überschreitet, mit einer geeigneten Kennzeichnung gemäß der Richt-
linie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheits- und/oder
Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (9. Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1
der Richtlinie 89/391/EWG) (1) versehen. Die betreffenden Bereiche werden abgegrenzt und der Zugang zu
ihnen wird eingeschränkt, wenn dies technisch möglich ist und die Gefahr einer Überschreitung der Exposi-
tionsgrenzwerte besteht.

(4) Die Exposition der Arbeitnehmer darf die Expositionsgrenzwerte nicht überschreiten. Werden die Expositions-
grenzwerte trotz der vom Arbeitgeber aufgrund dieser Richtlinie durchgeführten Maßnahmen in Bezug auf
künstliche Quellen optischer Strahlung überschritten, so ergreift der Arbeitgeber unverzüglich Maßnahmen,
um die Exposition auf einen Wert unterhalb der Expositionsgrenzwerte zu senken. Der Arbeitgeber ermittelt,
warum die Expositionsgrenzwerte überschritten wurden, und passt die Schutz- und Präventivmaßnahmen
entsprechend an, um ein erneutes Überschreiten der Grenzwerte zu verhindern.

(5) In Anwendung von Artikel 15 der Richtlinie 89/391/EWG passt der Arbeitgeber die Maßnahmen im
Sinne des vorliegenden Artikels an die Erfordernisse von Arbeitnehmern an, die besonders gefährdeten
Risikogruppen angehören.

Artikel 6

Unterrichtung und Unterweisung der Arbeitnehmer

Unbeschadet der Artikel 10 und 12 der Richtlinie 89/391/EWG stellt der Arbeitgeber sicher, dass die Arbeit-
nehmer, die einer Gefährdung durch künstliche optische Strahlung bei der Arbeit ausgesetzt sind, und/oder
ihre Vertreter alle erforderlichen Informationen und Unterweisungen im Zusammenhang mit dem Ergebnis
der Risikobewertung nach Artikel 4 der vorliegenden Richtlinie erhalten, die sich insbesondere auf Folgendes
erstrecken:

a) aufgrund dieser Richtlinie ergriffene Maßnahmen;

b) Expositionsgrenzwerte und damit verbundene potenzielle Gefahren;

c) Ergebnisse der Bewertungen, Messungen und/oder Berechnungen des Ausmaßes der Exposition
gegenüber künstlicher optischer Strahlung gemäß Artikel 4 dieser Richtlinie zusammen mit einer Er-
läuterung ihrer Bedeutung und der damit verbundenen potenziellen Gefahren;

d) wie gesundheitsschädliche Auswirkungen der Exposition zu erkennen und wie diese zu melden sind;

e) Voraussetzungen, unter denen die Arbeitnehmer Anspruch auf eine Gesundheitsüberwachung haben;

f) sichere Arbeitsverfahren zur Minimierung der Gefährdung aufgrund der Exposition;

g) ordnungsgemäße Verwendung geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.

Artikel 7

Anhörung und Beteiligung der Arbeitnehmer

Die Anhörung und Beteiligung der Arbeitnehmer und/oder ihrer Vertreter in den von der vorliegenden
Richtlinie erfassten Fragen erfolgt gemäß Artikel 11 der Richtlinie 89/391/EWG.

(1) ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 23.
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ABSCHNITT III

SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Artikel 8

Gesundheitsüberwachung

(1) Zwecks Verhütung und frühzeitiger Erkennung aller gesundheitsschädlichen Auswirkungen sowie
Verhütung jeglicher langfristigen gesundheitlichen Risiken und jeglichen Risikos chronischer Erkran-
kungen aufgrund der Einwirkung von optischer Strahlung erlassen die Mitgliedstaaten Vorschriften, um
eine angemessene Überwachung der Gesundheit der Arbeitnehmer gemäß Artikel 14 der Richtlinie 89/
391/EWG sicherzustellen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gesundheitsüberwachung in Übereinstimmung mit den
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Verfahren von einem Arzt, einem Arbeitsmediziner oder der für
die Gesundheitsüberwachung zuständigen Behörde durchgeführt wird.

(3) Die Mitgliedstaaten treffen Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass für jeden Arbeitnehmer, der der
Gesundheitsüberwachung nach Absatz 1 unterliegt, persönliche Gesundheitsakten geführt und auf dem
neuesten Stand gehalten werden. Die Gesundheitsakten enthalten eine Zusammenfassung der Ergebnisse
der Gesundheitsüberwachung. Die Akten sind so zu führen, dass eine Einsichtnahme zu einem späteren
Zeitpunkt unter Wahrung des Arztgeheimnisses möglich ist. Der zuständigen Behörde ist auf Verlangen
unter Wahrung des Arztgeheimnisses eine Kopie der entsprechenden Akten zu übermitteln. Der Arbeitgeber
trifft geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass — je nach Ermessen des Mitgliedstaates — der
Arzt, der Arbeitsmediziner oder die für die Gesundheitsüberwachung zuständige Behörde Zugang zu den
Ergebnissen der in Artikel 4 genannten Risikobewertung erhält, soweit diese Ergebnisse für die Gesund-
heitsüberwachung von Belang sind. Der einzelne Arbeitnehmer erhält auf Verlangen Einsicht in seine per-
sönlichen Gesundheitsakten.

(4) In jedem Fall, in dem eine die Grenzwerte überschreitende Exposition festgestellt wird, ist dem/den
betroffenen Arbeitnehmer(n) entsprechend den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Verfahren eine
ärztliche Untersuchung zu ermöglichen. Diese ärztliche Untersuchung erfolgt auch, wenn die Gesundheits-
überwachung ergibt, dass ein Arbeitnehmer an einer bestimmbaren Krankheit leidet oder dass sich bei ihm
eine die Gesundheit schädigende Auswirkung zeigt, die nach Auffassung eines Arztes oder eines Arbeits-
mediziners das Ergebnis der Einwirkung künstlicher optischer Strahlung bei der Arbeit ist. In beiden Fällen
gilt Folgendes:

a) Der Arbeitnehmer wird von dem Arzt oder einer anderen entsprechend qualifizierten Person über die
ihn persönlich betreffenden Ergebnisse unterrichtet. Er erhält insbesondere Informationen und Beratung
über Gesundheitsüberwachungsmaßnahmen, denen er sich nach Abschluss der Exposition unterziehen
sollte.

b) Der Arbeitgeber wird über alle wichtigen Erkenntnisse der Gesundheitsüberwachung unterrichtet; dabei
werden die möglichen Grade der ärztlichen Vertraulichkeit berücksichtigt.

c) Der Arbeitgeber

— überprüft die gemäß Artikel 4 vorgenommene Risikobewertung;

— überprüft die Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung der Gefährdung gemäß Artikel 5;

— berücksichtigt den Rat des Arbeitsmediziners oder einer anderen entsprechend qualifizierten Person
oder der zuständigen Behörde und führt alle für erforderlich gehaltenen Maßnahmen zur Vermei-
dung oder Verringerung der Gefährdung gemäß Artikel 5 durch und

— trifft Vorkehrungen für eine kontinuierliche Gesundheitsüberwachung und sorgt für eine Über-
prüfung des Gesundheitszustands aller anderen Arbeitnehmer, die in ähnlicher Weise exponiert
waren. In diesen Fällen kann der zuständige Arzt oder Arbeitsmediziner oder die zuständige
Behörde vorschlagen, dass exponierte Personen einer ärztlichen Untersuchung unterzogen werden.
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Artikel 9

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten sehen angemessene Sanktionen vor, die bei einem Verstoß gegen die aufgrund dieser
Richtlinie erlassenen nationalen Rechtsvorschriften zu verhängen sind. Die Sanktionen müssen wirksam,
verhältnismäßig und abschreckend sein.

Artikel 10

Technische Änderungen

(1) Alle Änderungen der in den Anhängen aufgeführten Expositionsgrenzwerte werden vom Euro-
päischen Parlament und vom Rat nach dem in Artikel 137 Absatz 2 des Vertrags genannten Verfahren
erlassen.

(2) Rein technische Änderungen der Anhänge werden nach dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten Ver-
fahren vorgenommen, und zwar nach Maßgabe

a) der zur technischen Harmonisierung und Normung im Bereich von Auslegung, Bau, Herstellung oder
Konstruktion von Arbeitsmitteln und/oder Arbeitsstätten erlassenen Richtlinien,

b) des technischen Fortschritts, der Entwicklung der geeignetsten harmonisierten europäischen Normen
oder internationalen Spezifikationen und neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse auf dem Gebiet der
Exposition gegenüber optischer Strahlung am Arbeitsplatz.

Artikel 11

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von dem in Artikel 17 der Richtlinie 89/391/EWG genannten Ausschuss unter-
stützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/
EG unter Beachtung von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

ABSCHNITT IV

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 12

Berichte

Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission alle fünf Jahre Bericht über die praktische Durchführung dieser
Richtlinie und geben dabei die Standpunkte der Sozialpartner an.

Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz alle fünf
Jahre über den Inhalt dieser Berichte, über ihre Beurteilung dieser Berichte, der Entwicklungen in dem
betreffenden Bereich und über jede Maßnahme, die in Anbetracht neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse
gerechtfertigt sein könnte.
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Artikel 13

Praktischer Leitfaden

Um die Anwendung dieser Richtlinie zu erleichtern, erstellt die Kommission einen praktischen Leitfaden
zu den Bestimmungen der Artikel 4 und 5 und der Anhänge I und II.

Artikel 14

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um
dieser Richtlinie bis spätestens ab dem …… (*) nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich
davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzel-
heiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit,
die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen oder bereits erlassen haben.

Artikel 15

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 16

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu …, am …

Im Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident

Im Namen des Rates
Der Präsident

(*) Vier Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie.

ANHANG I

INKOHÄRENTE OPTISCHE STRAHLUNG

Die biophysikalisch relevanten Expositionswerte für optische Strahlung lassen sich anhand der nach-
stehenden Formeln bestimmen. Welche Formel zu verwenden ist, hängt von dem Bereich der von der Quelle
ausgehenden Strahlung ab; die Ergebnisse sind mit den entsprechenden Emissionsgrenzwerten der
Tabelle 1.1 zu vergleichen. Für die jeweilige Strahlenquelle können mehrere Expositionswerte und ent-
sprechende Expositionsgrenzwerte relevant sein.
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